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GZ l14.l40/1l3-I/D/14/a/93 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 
Parlament 
1017 Wien 

5:f.t~ 1;':..3 

1993 -12- 1 4 

zu 5q~;J./J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Madeleine PE'rROVIC, 

Freundinnen und Freunde haben am 200 Ol{tober 1993 unter der 

Nr. 5422/J an mich beiliegende schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend Vorkommnisse auf der Veterinärmedizinischen 

Universität gerichtet. 

Diese Anfrage beant\-lorte ich \<lie folgt:: 

Zu den Fragen 1 bis 63: 

Einleitend ist festzuhalten, daß Angelegenheiten der ,'lissen

schaftlichen Hochschulen und damit der Veterinärmedizinischen 

Universi tät 't'lien nach den Bestimmungen des Bundesministerien

gesetzes in den Aufgabenbereich des Dundesministers für Wissen

schaft und Forschung fallen. Eine Beantwortung der diesbezüglichen 

Fragen ist mir daher nicht möglich. 

Die Beantwortung der Fl:agen über Tierversuche an der Universi täts

klinilt für Chirurgie und Augenheilkunde fällt gemäß § 21 Z 0 1 des 

Tierversuchsgesetzes (Angelegenheiten des § I lit. a leg.cit.) 

BGBI.Nr. 501/1989 ebenfalls in die Kompetenz des Bundesministers 

für Wissenschaft und Forschung. 
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Zu Frage 15 ist zu bemerken, daß die Auffassung der Bundeskammer 
der Tierärzte Österreichs, wonach Univ.Prof.Dr. Zetner - soweit er 

als Angehöriger der Veterinärmedizinischen Universität Wien tätig 

ist - nicht der Disziplinarhoheit dieser Kammer unterliegt, aus 

meiner Sicht richtig ist. 

Zu den Fragen 20 und 21 ist festzuhalten, daß die von der Bundes

kammer der Tierärzte Österreichs erstellte Honorarverordnung nicht 

für tierärztliche Leistungen an Universitätskliniken gilt. 

Die Frage, nach welchen Richtlinien die Honorarerstellung an 

Universitätskliniken erfolgt, wäre an den hiefür zuständigen 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung zu richten. 
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Nr. 54:22 IJ 

1993 -to .. 20 

BEILAGE 

A.NFRAGE 

der Abgeordneten Dr. I\1adeleine Petrovic. Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Gesundheit. Spon und Konsumentenschutz 

betreffend Vorkommnisse auf der Veterinärmedizinischen Universität ~ Klinik für Chirurgie 
und Augenheilkunde. Abteilung für Veterinärstomatologie (lahnstation), 1030 Wien, Linke 
Bahngasse 11 

Die Katze von Herrn Herben Horak. 3040 Neulengbach, hatte seit dem 2.1.1993 Probleme 
mit dem Unterkieferknochen, welche durch eine Operation am 29.1.1993 durch Herrn Univ. 
ProI~ Dr. Karl letner an der oben erwähnten üniversitätsklinik (in der Folge knapp als 
Zahnstation bezeichnet) behoben wurden. Die Gesundung der Katze wurde bei der 
Nachkontrolle am 9.2.1993 durch Herrn Univ. Prof. Dr. letner festgestellt. 

Diese völlig gesundete Katze wurde am 16.3 .1993~ 14.00 Uhr. von ihrem Besitzer auf die 
Zahnstation zu Univ. Prof. Dr. letner gebracht, mit der Absicht. den allgemeinen Zustand der 
Zähne der Katze minels Röntgen feststellen zu lassen. Manszels eines Rönteeneerätes auf der - - ~ -
Zahnstation wurde der Tierbesitzer noch am selben Tag zum Röntgen in die Privatordination 
des Herrn Univ. Prof. Dr. letner, Tivoligasse 29. 1120 Wien, 18.00 Uhr eingeladen, wo das 
Röntgen an der Katze trotz mehrmalieen Ersuchens des Tierbesitzers nicht voreenommen - - -
\vurde. Statt dessen wurde auf eindringliches Anraten von Univ. Prof. Dr. letner an der Katze 
eine Operation vorgenommen, der der Besitzer - wenn auch nur zögernd,aber dann doch
zustimmte (und bei der ca. 20 % des Kieferknochens durch Stemmen und Fräsen 
weggenommen und zwei Backenzähne entfernt \\>llrden). 
Die Katze wurde um 21.00 Uhr nach der erfolgten Operation abgeholt; die zugesagten 
Röntgenbilder hat Herr Horak jedoch nicht erhalten: auch wurde ihm mitgeteilt. daß eine 
:\Tachkontrolluntersuchung nicht nötig sei. 
Stunden später (um 4.30 Uhr) - nach einem langen. qualvollen Todeskampf - war die Katze 
tot. 

In diesem Zusammenhang stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für 
Gesundheit. Sport und Konsumemenschutz folgende 

ANFRAGE 

1. Stimmt es. daß am 16.3.1993 das Röntgengerät der Veterinärmedizinischen Universität. 
Klinik für Chirur!!ie und Au!!enheilkunde . .'\bteilun!! für Veterinärstomat010!!ie - - - -
(.Zahnstation). 1030 \Vien. Linke Bahngasse 11 (in der Folge als Zalmstation bezeichnet) 
leihweise einer anderen Abteilung überlassen wurde? 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Wenn nein. warum war es Univ. Prof. Dr. letner nicht möglich. am 16.3.1993. 14.00 
Uhr. dem Wunsch des Tierbesitzers.:.o.Lferrn Horak. nachzukommen. Röntgenbilder für 
sein Tier zu Kontroilzwecken anzufe'nigen? 

Wenn ja, an wen wurde das Röntgengerät verliehen? 

Mit welcher Begründung \\llrde es verliehen? 

Für wie lange \vurde es ausgeliehen? 

\Vurde das Ger:.it kostenlos zur Verftigung gestellt? 

Gibt es auf der Zw.1ulstation nur ein Röntgengc:-üt? 

I-Hitte es die IvIö!!Jichkeit cc!!eben. notwcndi[!c Rönt!!enaufnahmen fiir Db!!nose. - --, _.... - ' 

bevorstehendc Oper::ltionen ctc. bei der Stelle~ :m die d:.lS Gcrät verliehen wurde oder an 
ei!lc:r ~micrcn Stelle nuf u~r Vet.mcd. Uni Wien vomerunen zu lassen? 

'.Venn nein, gbubcn Sie. daß ohne vorheriges Röntgcn bestimmte chirurgische Eingriffe 
tierärztlich noch zu ver::mtworten sind? 

10. Kann eine tiertirztliche chirurgischc Klinik. insbesondere die Abteilung für 
Veterinärstomatologie, ohr.e die Möglichkeit des Röntgens überhaupt noch ihren Betrieb 
aufrecht erhalten? 

11. Glauben Sie nicht, daß durch das Fehlen eines Röntgengerätes an bereits erwähnter 
Fachabteiiur.g die fachgerechte Beh:mdlung von Tierpatienten völlig beeinträchtigt ist 
und somit z.B. die Gefahr von Fehldiagnosen und -behandlungen vorprogrammien "ird? 

12. Passien es öfters, do.J3 die Zalmstation olme Röntgengerät auskommen mw1? 

13. \Ven..'1. es die Möglichkeit gibt, auf einer anderen Abtcilung der Vct.med.Uni \Vicn 
Röntgenbilder für die Zahnst:ltion anzufenigcn, wie ist dann der Umstand zu 
rechtfertigen. daß Univ. Prot~ Dr. Zetncr mangels eines Röntgengertites in der 
Zahnsta!ion Hcrrn Horuk zur Anfenigung von Röatgenbildern in seinc Privat ordination 
einliidt. aber dem wiederholten Verlangen nach eir.em Röntgen nicht nach.~omnlt. statt 
d,::s5cn eine Oper::nion durchführt, die er ja unter diesen Umstä.I~dcn - d.h. ohne Röntgen 
und c!:.l C!.i sich um keinen nkutcn Fc.ll h:mdcltc - ja :luch in der Klinik. cventucll zu einem 
:'!l1der(!rl T\!r:nin. dl:rchfühn::n h:ittc können'? 

14. Glauben Sie nicht. cbß die!;'.! Vorg:mgs\veise - die Abwerb".lllg von Pmientcn von der 
U!1ive:-::;i!ti~sklinik in die Privatordination ohne nctwe:ldigcn. einsichtigen Grund. ja 
so!!ar ume:- Vortj:!sclJt:n~! !~Ischer Tatsachen !!c!!enübcr der linivcrsittitsklinik - - - -
<1.) !!cschJf!ssch:i::iü.:en~ ui'!.d - -
b.) venr::!Ucnsbriichig ist? 

15. In einem Antwort~chrcib~n der Bundcskammer der Tic:'ärzte Östcrreichs, die über diese 
Vorr:illc gcn:l1.l informiert \\.'urde. heißt es. d:lß Univ.Prof. Dr. Zetner "in seiner 

".l 
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Eigenschaft als Universitätsprofessor tätig war" und in dieser Funktion nicht der 
Disziplinarhoheit der Bundeskammer~unterstehe. 

16. Inwieweit sind die Tätigkeiten des Herrn Univ. Pro!: Dr. Zetner in seiner Funktion auf 
der Zahnstation mit denen in seiner Privatordination verknüpft. so daß die 
Bundeskammer zu einer derartigen Aussage kommen kann? 

1 i. Inwieweit entspricht es einer korrekten Vorgangsweise. wenn Herr Univ. Prof. Dr. 
Zetner für Tätigkeiten. die eindeutig und nachweisbar seiner Privatordination 
zuzuordnen sind. Briefpapier verwendet. das ausschließlich Anschrift, Telefon- und 
Fax-Nummer der Universitätsklinik an:führt? 

18. ?ür die 1. Operation der Katze durch Uni\'. Prot~ Dr. Zetner auf der Zahnstation 
I.Entfernung der Zahnwurzel und der linken Eckzähne, Ausfräsung des Kieferknochens) 
:lm 29.1.1993 hätte Herr Horak öS 2.000.- bezahlen sollen. Da Herr Horak aber lediglich 
öS 1.800,- in bar mit hatte, bot er an, die Gesamtsumme vonöS 2.000,- bzw. die 
restlichen öS 200.- mittels Scheck zu begleichen, was Herr Uni\'. Prof. Dr. Zetner 
ablehnte (mit der Begründung. daß die Einlösung zu umständlich sei), so daß Herr Horak 
lediglich öS 1.800,- in bar bezahlen mußte. Eine Bestätigung des erlegten Betrages 
erhielt Herr Horak nicht, da laut Aussage von Herrn Univ. Prof. Dr. Zetner "der 
Computer defekt"war. 

19. Wieso kann univ. Prof. Dr. Zetner für eine Leistung für die Universitätsklinik zunächst 
öS 2.000.- und dann lediglich öS 1.800,- verlangen? 

20. Laut Tierärztegesetz hat die Bundeskammer der Tierärzte eine für das ganze 
Bundesgebiet gültige Honorarordnung für tierärztliche Leistungen zu erstellen - diese 
Honorarordnung genehmigt der Gesundheitsminister. 

21. 

..,.., 

:-t. 

Trifft diese Honorarordnung auch für tierärztliche Leistungen aufUniversitätskliniken 
zu? 

Wenn nein. nach welchen Richtlinien erfolgt die Honorarerstellung? 

Stimmt es. daß der Computer für Zahlungsbestätigungen am 29.1.1993 defekt war? 

\Varum sieht im Falle eines Computerdefektes die Zahnstation keine andere Möglichkeit 
~iner Zahlungsoestätigung vor. etwa mittels eines simplen Kassa-Eingangsbuches? 

\Varum ist es der Z:J.hnstation im Zeit:J.ltcr des sich immer mehr etablierenden 
~'ar(!eldlosen Zahlun!!s\'erkehrs nicht mö!.dich. Schecks ent!!eaenzunehmen? 

'- -- - --

\\'er überprüft die ordnungsgemäße rinanziclle Geb:J.rung der Zahnstation bei der 
:-lonorarersteilung von tierärztlichen Leistungen einerseits und den entsprechenden 
.::.lhlungseing:J.ng für die Leistungen ~mdcrerseits? 

26. "\:ach weichen formalen Kriterien wird auf der Zahnstation eine Zahlungsbestätigung 
Jusgestellt (Reclmungsdatum. Darlegung der erfolgten Leistung, etc.)? 

2i. Ist der Eingang von öS l.800.-. beza.hit von Herrn Horak am 29.1.1993. in der 
3uchhaltung yermerkt? 
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:8. Am 9.:2.1993 hinterlegte Herr Horaklür die Kontrolhintersuchung öS 400,,-atif der 
Zahnstation. . . 

29. Hat dieser Betrag Eingang in die Buchhaltung gefunden? 

30. Tierbesitzer klagen. daß sie - sei es in Privatordinationen. sei es auf Uni-Kliniken - in 
den seltensten Fällen automatisch eine Bestätigung über den für die tierärztliche 
Leistun!! erleeten Betrae auseestellt bekommen und ihnen in der Folee schriftliche - - - - -
Bestätieuneen über den erleeten Betrac und über die Art der Behandlung fehlen. was - - - - - . 

z.B. bei Wechseln des Tierarztes problematisch ist (wenn sich etwa die Frage stellt, 
welche Medikamente oder Imfpstoffe bislang dem Tier verabreicht wurden). 

31. Sind Sie dafür, daß bei der Berechnung der Honorierung von Tierarztleistungen auf den 
Cniversitätskliniken strenge Richtlinien erstellt und deren Einhaltung kontrolliert 
werden? 

.32. \Verden Sie dafür Sorge tragen. daß der Tierbesitz~r den rur tierärztliche,Leistungen zu 
entrichtenden Betrag ohne ausdrückliches Verlangen automatisch bestätigt bekommt? 

33. \Verden Sie sich dafiir einsetzen. daß auf der Zahlungsbestätieun!! auch die hierfiir - --
erfolgte Leistung (z.B. Angabe der Art der Therapie, des verabreichten Medikaments) zu 
vermerken ist? 

34. Welche konkreten Schritte werden Sie unternehmen, damit die Honorarerstellung, die 
Zahlungsbestätigune mit Am!abe der erfoleten Leistune insbesondere auf den - - - - - -
Universitätskliniken auch dementsprechend 

35. konsequent durchgeruhrt und darüber hinaus 
36. einer Kontrolle unterzogen wird? 

37. Wieviele Tierversuche hat die Universitätsklinik für Chirurgie und Augenheilkunde in 
den Jahren 1990. 1991. 199:2 und bis Anfang September 1993 jeweils gemeldet? 

38. Wieviele davon waren nach § 9 (2) TVG 88 meldepflichtig? 
a.) Um welche Tieranen handelte es sich hierbei? 
b.) \Vieviele Tierversuche wurden davon unter Berufung auf § 3 TVG 88 untersagt? 

39. Wieviele davon waren genehmigungspflichtig? 

~o. Wieviele Genehmigungen wurden erteilt? 

~ 1. Wievieie G\!nehmigungen \\llrden mit weicher Begründung nicht erteilt? 

";:. Cm welche Tierarten handelt es sich bei den genehmigten Tierversuchen? 

-1.3. Woher wurden die Tiere bezogen? 

..;~. Um welche Art von Tierversuchen handelt es sich bei den genehmigten Tierversuchen? 

'+5. Wie lautet die Aufgabenstellllng (Forschungsziel. Erkenntnisgewinn. etc.) des jeweiligen 
genehmigten Tierversuches? 

, -. 
. . 
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46. Wurden auch Versuchsreihen genehrfligt? 

47. \Vennja, tUr ~velche Projekte? 

48. Wurde der tUr ein Tierversuchsprojektjeweils geplante Umfang (Tieranzahl.'zeitlicher 
Rahmen. etc.) eingehalten? 

49. Wenn nein. um welche Projekte handelte es sich hierbei? 

50. ~,fit welcher Begründung konnte der geplante Umfang nicht eingehalten werden? 

51. Wurde einer Erweiterung des Umfanges (auch Verlängerung des Versuches) 
stattgegeben? 

5:2. Welchem genelunigten Tierversuchsprojekt \\urden welche Art von Beschränkungen 
(z.B. Tieran), Befristungen, Bedingungen und/oder Auflagen auferlegt? 

53. Hat es Widerrufungen von Genehmigungen gegeben? 

54. Wenn ja, aus welchem Grund? 

55. Wer war bzw. ist der verantwortliche Leiter des jeweiligen genehmigten 
Tierversuchsprojektes? 

56. \Vie oft wurde die Tierversuchseinrichtung in den Jahren 1990, 1991, 1992 und bis 
Anfang September 1993 kontrolliert? 

Handelte es sich hierbei um angemeldete oder unangemeldete Kontrollen? 

58. Gab es Beanstandungen? 

59. \Venn ja, welche? 

60. Vorausgesetzt. daß es Beanstandungen gegeben hat. welche Konsequenzen wurden 
daraus gezogen? 

61. Wieviele von den seit 1990 genehmigten Tierversuchen sind bereits abgeschlossen? 

62. Wie lauten die jeweiligen Eruebnisse? . - - '0.. 

Inwiefern entsprechen die jeweiligen feststehenden Ergebnisse den jeweiligen g~l~_.,.. 
Aufgabensteilungen? 

5346/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




